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A. Bekanntmachungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 
 

Öffentliche Bekanntgabe gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
 
Die Gemeinde Anderlingen, Bahnhofstr. 8, 27446 Selsingen, hat am 31.07.2009 beim Landkreis Rotenburg (Wümme) 
eine Plangenehmigung für die Änderung der Entwässerungssituation im Zuge der Maßnahme „Gehwege Ohrel - Schul-
wegsicherung“ beantragt. Die Gewässerausbaumaßnahmen befinden sich in der Gemarkung Ohrel Flur 3 Flurstücke 
209/4, 152/1, 152/14, 152/15, 152/13, 150/1 (Fiehnenberg). 
 
Gemäß § 119 Absatz 2 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) in der Fassung vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345) 
kann das Vorhaben ohne vorherige Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden, wenn es keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
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Für das beantragte Vorhaben war gemäß § 5 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 14 NUVPG in der Fassung vom 30.04.2007 
(Nds. GVBl. S. 179) aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist. 
 
Die Einzelfallprüfung hat ergeben, dass dieses Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Diese Feststel-
lung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt gegeben. 
 
 
Bremervörde, den 02.09.2009 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntgabe gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
Die Gemeinde Gnarrenburg, Bahnhofstr. 1, 27442 Gnarrenburg, hat am 12.01.2009 beim Landkreis Rotenburg 
(Wümme) eine Plangenehmigung zur Herstellung einer Böschungsfußsicherung im „Graben am Kattschen Weg“ 
(Gewässer zweiter Ordnung) beantragt. Die Gewässerausbaumaßnahme befindet sich in der Gemarkung Augustendorf 
Flur 2 Flurstück 133/1. 
 
Gemäß § 119 Absatz 2 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) in der Fassung vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345) 
kann das Vorhaben ohne vorherige Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden, wenn es keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf.  
 
Für das beantragte Vorhaben war gemäß § 5 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 14 NUVPG in der Fassung vom 30.04.2007 
(Nds. GVBl. S. 179) aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist. 
 
Die Einzelfallprüfung hat ergeben, dass dieses Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Diese Feststel-
lung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt gegeben. 
 
 
Bremervörde, den 09.09.2009 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2009 Nr. 17 
 
 
B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung 
über den Betrieb und die Benutzung sowie über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

für die Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Kirchwalsede 
(Kindertagesstättensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zur Zeit geltenden Fassung, 
des § 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11.02.1992 in der zur Zeit geltenden Fas-
sung sowie der §§ 8 und 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der zur Zeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Gemeinde Kirchwalsede in seiner Sitzung am 12.08.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Kindertagesstättensatzung der Gemeinde Kirchwalsede vom 09.04.2009 wird wie folgt geändert: 
 
§ 8 Absatz 3 wird neu gefasst: 

„(a) Die Kinderkrippe ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit  
 von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr geöffnet (Vormittagsgruppe), 

 (b) von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet (verlängerte Vormittagsgruppe). 

 (c)  Abweichend von der regelmäßigen wöchentlichen Betreuungszeit ist ein Besuch der Krippe in Abhängigkeit mit der 
Auslastung und nur mit Zustimmung der Krippenleitung möglich.“ 
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In § 9 Absatz 2 erhält die Nr. a) folgende Fassung: 

„Kinderkrippe 

Vormittagsgruppe (7:30 Uhr - 12:30 Uhr) 175,00 € 
verlängerte Vormittagsgruppe (7:30 Uhr - 14:00 Uhr) 250,00 € 
 
Bei Anwendung § 8 Abs. 3 Nr. c (abweichende Inanspruchnahme) erfolgt die Abrechnung anteilmäßig nach Tagen, 
wobei je Monat 20 Arbeitstage zugrunde gelegt werden.“ 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
Kirchwalsede, den 12.08.2009 
 
Gemeinde Kirchwalsede 
 
Lütjens (L. S.) 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Genehmigung 
der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes, Jeersdorf 
(Biogasanlage Holzweidenweg) der Gemeinde Scheeßel 

 
 
Der Landkreis Rotenburg hat mit Verfügung vom 28.08.2009 (Az.: 63 ROW - 61 72 60/93) gem. § 6 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) die vom Rat der Gemeinde Scheeßel am 25.06.2009 beschlossene 49. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Scheeßel genehmigt. 
Das Änderungsgebiet ist aus der nachstehenden Planskizze ersichtlich. Die genauen Grenzen des Änderungsgebietes 
gehen verbindlich aus den Eintragungen im Flächennutzungsplan hervor. 
 

 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wird die 49. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirk-
sam. Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 Scheeßel, vom 
Tage dieser Veröffentlichung an während der Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dies gilt auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB. Dabei ist der die 
Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
 
Scheeßel, den 15.09.2009 
 
Die Bürgermeisterin 
Dittmer-Scheele 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2009 Nr. 17 
 
 

Inkrafttreten 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 12 

„Biogasanlage Holzweidenweg“, Jeersdorf 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. mit § 40 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Scheeßel am 25.06.2009 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen und dem Vorhaben- und Erschließungsplan 
als Satzung beschlossen. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 12 „Biogasanlage Holzweidenweg“, Jeersdorf, wurde gem. § 8 Abs. 3 
BauGB im Parallelverfahren mit der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. Mit Wirksamwerden der 
49. Flächennutzungsplanänderung am 15.09.2009 ist dieser Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 12, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 
BauGB können vom Tage dieser Veröffentlichung an bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), 
Zimmer 8, 27383 Scheeßel von jedermann während der Dienststunden eingesehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangt werden. Die Satzung über den Bebauungsplan wird mit dem Tage dieser Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12 ist aus der abgebildeten Planskizze zu ersehen. Die 
genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dies gilt auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB. Dabei ist der die 
Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
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Außerdem wird gem. § 44 Abs. 5 auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Scheeßel, den 15.09.2009 
 
Die Bürgermeisterin 
Dittmer-Scheele 
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C. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Einladung 
zu der am Dienstag, den 20. Oktober 2009, um 16:00 Uhr 

stattfindenden Sitzung der Verbandsversammlung 
im Forum der Sparkasse Scheeßel (2. Obergeschoss) 

 
 
Tagesordnung 
 
 Öffentlicher Teil 

1 - Begrüßung 

 - Feststellung der 
  - ordnungsgemäßen Einladung 
  - Vollzähligkeit der Teilnehmer 
  - Beschlussfähigkeit 
  - Tagesordnung 
  - Pflichtenbelehrung für anwesende, bisher noch nicht belehrte Mitglieder der Zweckverbandsversammlung 
 
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 1. Dezember 2008 
 
3 Bericht zur Lage 
 
4 Sparkassenstiftung Scheeßel 
 
5 Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen 
 

 Nichtöffentlicher Teil 

6 Jahresabschluss 2008 
 a) Vorlage des Jahresabschlusses mit Prüfungsvermerk und Vorlage des Geschäftsberichtes 
 b) Entlastungserteilung an den Verwaltungsrat 
 
7 Gewinnverwendung 2008 
 
8 Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
 
Scheeßel, 7. September 2009 
 

Sparkassenzweckverband Scheeßel 
Behrens Frick 

Verbandsgeschäftsführer Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung 
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